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Der Vorsteher des Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartementes,
A. Deucher, an den schweizerischen Gesandten in Wien, F. du Martheray

S B ern ,13.Juni 1906

Wir beehren uns, Ihnen in Kopie1 von einer Eingabe Kenntnis zu geben, die 
vier Mitglieder des Vereins Schweizerischer Druckindustrieller an den Vorstand 
desselben gerichtet haben und worin sie die Anbahnung direkter Unterhandlun
gen mit Serbien zum Zweck von Tarifvereinbarungen anregen. Der Verein fügt 
in seinem Begleitschreiben bei, er könne das Gesuch nur unterstützen, da der 
Absatz von bedruckten Baumwolltüchern in Serbien in der Tat noch recht 
bedeutend sei.

Wir ersuchen Sie, sich vorläufig beim diplomatischen Vertreter Serbiens in 
Wien erkundigen zu wollen, ob seitens seiner Regierung eventuell Neigung 
vorhanden wäre, mit uns in Unterhandlungen zum genannten Zweck einzu
treten.

1. Nicht abgedruckt.
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Antrag des Vorstehers des Militärdepartementes, E. Müller, an den Bundesrat 

Zweite Friedenskonferenz Bern, 18. Juni 1906

Mit Schlussnahme vom 10. April 19061 haben Sie das Unterzeichnete D eparte
ment eingeladen, die Fragen militärischer Natur, die das Programm der geplan
ten zweiten Friedenskonferenz enthält, zu begutachten und Ihnen insbesondere 
darüber Bericht zu erstatten, ob die Schweiz der Übereinkunft betreffend die 
Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, vom 29. Juli 1899, beitreten solle oder 
nicht. Dabei haben Sie darauf verwiesen, dass der Bundesrat aus den in seiner 
Botschaft vom 22. Mai 19002 dargelegten Gründen diese Übereinkunft nicht 
unterzeichnet hat, dass aber in der Bundesversammlung sowie in der Presse 
hierüber Bedenken geäussert worden sind: die Schweiz könne sich nicht von der 
übrigen civilisierten Welt isolieren; man werde sie, wenn sie die Übereinkunft 
nicht annehme, als vogelfrei erklären u.s.w. Da die Schweiz auf der zweiten 
Friedenskonferenz im Haag wiederum vor diese Frage gestellt sein wird, so 
erachten Sie es für angezeigt, letztere vom militärischen Standpunkte aus einer 
erneuten Prüfung zu unterziehen.

Wir haben hierauf Ihrem Aufträge gemäss die Generalstabsabteilung mit der

1. Nr. 118.
2. BBI 1900, III, S. Iff.
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